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Ich würde mich freuen, wenn dieser Aufsatz bey denen,
die bisher gewohnt gewesen, fch blos mit fremden
Büchern zu behelfen und die sich dabey aller der erzählten

Fehler schuldig gemacht, das Gefühl der Schaam erregte:
freuen würde es mich wenn diese Leute ror jeder Bü-
cherbettlung sich erst prüfetcn: Was hast du für ein Recht

bon dem Manne diese Gefälligicil zu verlangen? Oder

bwniit kannst du diese Gefälligkeit erwiedern? — Ich
>vürdc mich freuen wenn diese Prüfung von der Wirkung
d>äre sie zur Wiedererstattung meiner und andrer Bücher

l» bewegen, und die Sekte der zudringlichen Bücherschma-

toizcr, wo nicht aufhörte, doch sich verminderte; endlich

auch die, welche Bücher haben, mehrere Vorsicht beym

Bcrlerhen gebrauchten.

Sind Abhandlungen von den Insekten, die den

Bücher» schädlich sind von Akademien mit Prämien gekrö-

»et worden, so verdient dieses noch schädlichere Bibliothe»
kenübcl auch wohl einige Betrachtung.

Nachrichten.
^ey Buchbinder Schwcndimann ist zu haben: U!tto!r«

militaire ci- la Mme à lttr. h-ia/ li l'om. la.

Iünqsthin vcrlohr Jemand einen rothseidenen Geldbeutel
mit vielem Geld. Dem Finder ein Trinkgeld.

Vom Sternenaäßlein durch die Forst und über die
Schätzenmatt verlohr Jemand ttn ro'y und weis vstindlscheZ
Schnupftuch. Dem Finder em Tüikgeld.

Gant.
Johann Reinhart von Bellach.
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